Beschlussantrag: Steckersolargerät / Balkonkraftwerk
Wohnungseigentümerversammlung der WEG _______________________
am XX.XX.XXXX
Eigentümer/in Name
Wohneinheit Nr. XY

Der / die Wohnungseigentümer-/innen der Wohneinheit/en XX möchten ein Steckersolargerät/Balkonkraftwerk gemäß Produktnorm DIN VDE V 0126-95 installieren und betreiben. Für diese Beschlussfassung reicht die einfache Mehrheit der WEG (51%). Eine Ablehnung ohne Begründung oder nur aus optischen Gründen ist seit Mai 2024 nicht mehr zulässig. Vorschriften des Denkmalschutzes oder andere baurechtliche Vorgaben greifen bei unserem Objekt nicht. 
Die Aufstellung oder Anbringung erfolgt an _______________________________________ (Terrasse, Zaun, Balkonbrüstung, Vordach, Garage, Fassade, etc. - genau beschreiben. Ggf. Fotos hinzufügen). 
Zur Befestigung wird folgendes Montagesystem gewählt ____________________________
Aluminium-Schienen-System vom Hersteller XY
Aufständerung vom Hersteller XY
Der Anschluss an das Wohnungsstromnetz erfolgt über eine vorhandene Außensteckdose / eine Außensteckdose, die vom Elektriker fachgerecht installiert wird. Die Kosten für die Installation der Außensteckdose übernimmt die WEG / trägt der/die Eigentümer:in. 

Das Gerät wird vorschriftsgemäß im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (MaStR) angemeldet.
Für Schäden, die aus der Errichtung und dem Betrieb der Anlage entsteht, haftet der Anlagenbetreiber. Bei Auszug wird die errichtete Steckersolar-Anlage abgebaut und mitgenommen.

Weiterführende Informationen zu Steckersolar-Geräten finde Sie auf den Seiten des Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. https://www.sfv.de/steckersolar

